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Frau 
Präsidentin des Nationalrates 
Parlament 
1010 Wien 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 12050/J der 
Abgeordneten Gerald Loacker, Josef Schellhorn, Kollegin und Kollegen wie folgt: 

Fragen 1 bis 7: 

Die für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter meines Kabinetts abgeschlossenen Sonderver-
träge enthalten hinsichtlich der Dienstzeit keine vom Gesetz abweichenden Regelungen im 
Sinne des § 36 VBG. 

Frage 8: 

Die Sondervertragsbestimmungen verweisen auf die gesetzlichen Regelungen. Die anwend-
baren Bestimmungen des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 betreffend die Dienstzeit be-
rücksichtigen die Besonderheiten der Tätigkeit im Rahmen eines Kabinetts. 

Frage 9: 

Der Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist durch restriktiv gehaltene Ausnahmebe-
stimmungen und die Verpflichtung des Dienstgebers, unter Berücksichtigung des mit den 

Dienstzeitregelungen verbundenen Schutzzwecks stets für größtmöglichen Schutz der Ge-
sundheit und der Sicherheit der Bediensteten Sorge zu tragen, gesetzlich gewährleistet.  

Mit freundlichen Grüßen 

Alois Stöger 
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